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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva Lettenbauer, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Gisela Sengl, Benjamin Adjei, Kerstin Celina, Barbara Fuchs, Tessa Ganserer, 
Christina Haubrich, Claudia Köhler, Andreas Krahl, Stephanie Schuhknecht und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen IV: Weiterentwicklung der  
landesweiten Koordinierungsstelle gegen sexualisierte und häusliche Gewalt 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob die im November 2019 eingerich-
tete landesweite Koordinierungsstelle gegen sexualisierte und häusliche Gewalt die 
Vorgaben und Grundgedanken des Art. 10 der Istanbul-Konvention sinngemäß imple-
mentiert. 

Für den Fall, dass sie nicht den Vorgaben der Konvention entspricht, sollen der Stelle 
die notwendigen Kompetenzen und Befugnisse, die Finanzierung und die Bereitstellung 
von Personalkapazitäten unverzüglich erteilt werden. 

 

 

Begründung: 

Das Übereinkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt, die sogenannte Istanbul-Konvention1, wurde am 11.05.2011 vom Europarat in Is-
tanbul verabschiedet. Deutschland hat im Jahr 2017 die Istanbul-Konvention unter-
zeichnet und diese ist am 01.02.2018 hierzulande in Kraft getreten. Die Istanbul-Kon-
vention verpflichtet die Bundesrepublik dazu, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um 
Gewalt gegen Frauen sowie häusliche Gewalt zu bekämpfen und die Betroffenen zu 
unterstützen. Zu den Maßnahmen zählen neben Schutz, Prävention und Strafverfol-
gung auch die Zusammenarbeit von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
und das Monitoring der Umsetzung. Daraus ergeben sich Verpflichtungen für Bund und 
Länder. 

Nach Art. 10 der Konvention sind eine oder mehrere offizielle Stellen zu errichten, die 
für die Koordinierung, Umsetzung, Beobachtung und Bewertung der Maßnahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung von jeglicher Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
zuständig sind. Das internationale Überwachungsgremium für die Istanbul-Konvention 
GREVIO2 versteht die Verpflichtung aus Art. 10 dahingehend, dass der Staat die Funk-
tion von politischer Koordinierung einerseits und Monitoring und Evaluierung anderer-
seits trennen soll. Dabei ist letzteres auf eine unabhängige Institution zu übertragen. 
Bei der Koordinierungsstelle soll es zentral um die ressortübergreifende Arbeit zur Um-
setzung der Istanbul-Konvention in der Arbeit der gesamten Staatsregierung bezie-

                                                           
1 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-

cher Gewalt, DisplayDCTMContent (coe.int) 
2 Expertengruppe für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt 
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hungsweise Landespolitik gehen. Die Konvention stellt klar: Die Stelle soll gewährleis-
ten, dass die verschiedenen von der Vertragspartei in Anwendung dieses Übereinkom-
mens durchgeführten Maßnahmen gut koordiniert sind und es allen Organen und Re-
gierungsbereichen ermöglichen, ihre Bemühungen zu bündeln. Mit diesen Aufgaben 
soll auch dafür Sorge getragen werden, dass neu verabschiedete politische Ansätze 
und Maßnahmen wirksam umgesetzt werden. In Bayern wurde die Koordinierungsstelle 
extern an der Freien Wohlfahrtspflege Bayern angesiedelt. In einer Antwort auf eine 
Anfrage zum Plenum (Drs. 18/14909) hat die Staatsregierung folgende Aufgabenberei-
che der Koordinierungsstelle benannt: „speziell das Hilfesystem für gewaltbetroffene 
Frauen und ihre Kinder in der Weiterentwicklung unterstützen und mit anderen relevan-
ten Hilfesystemen und Akteuren (Gesundheitswesen, Justiz, Polizei) in diesem Bereich 
vernetzen und so die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern.“ Die landesweite Koor-
dinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt soll außerdem fachlichen In-
put geben und die Öffentlichkeit im Bereich häuslicher und sexualisierter Gewalt gegen 
Frauen und ihre Kinder sensibilisieren. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Eva Lettenbauer u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/15949 

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen IV: Weiterentwicklung der landes-
weiten Koordinierungsstelle gegen sexualisierte und häusliche Gewalt    

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Eva Lettenbauer 
Mitberichterstatterin: Sylvia Stierstorfer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 47. Sitzung am 8. Juli 
2021 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Vorab ist über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Bayerische Wohnungsbauge-

sellschaften in der Fläche stärken durch sofortige Liquidation der BayernHeim GmbH" 

auf Drucksache 18/16226 gesondert abzustimmen. Der federführende Ausschuss für 

Staatshaushalt und Finanzfragen empfiehlt Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der FDP-Fraktion zustimmen möch-

te, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die FDP und die AfD. Gegenstim-

men! – Das sind die CSU, die GRÜNEN, die FREIEN WÄHLER und die SPD. Enthal-

tungen? – Das ist der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Der Antrag ist damit 

abgelehnt.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die beiden Verfassungsstreitigkeiten 

und die verbleibenden Anträge. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen 

mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Ich bitte, Gegenstimmen anzu-

zeigen. – Stimmenthaltungen? – Das ist der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). – Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva Lettenbauer, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Gisela Sengl, Benjamin Adjei, Kerstin Celina, Barbara Fuchs, Tessa Ganserer, 
Christina Haubrich, Claudia Köhler, Andreas Krahl, Stephanie Schuhknecht und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/15949, 18/18151 

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen IV: Weiterentwicklung der landeswei-
ten Koordinierungsstelle gegen sexualisierte und häusliche Gewalt 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring
Abg. Eva Lettenbauer
Abg. Sylvia Stierstorfer
Abg. Katrin Ebner-Steiner
Dritter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Tobias Gotthardt
Abg. Dr. Simone Strohmayr
Abg. Julika Sandt
Staatsministerin Carolina Trautner
Abg. Johannes Becher
Abg. Ralf Stadler
Abg. Doris Rauscher



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Ta-

gesordnungspunkte 15 bis 22 auf:

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen I: Bayerisches Gewaltschutzkonzept 

evaluieren und Landesaktionsplan einsetzen (Drs. 18/15946)

und

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen II: Landesmonitoringstelle zur 

Beobachtung und Bewertung zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 

(Drs. 18/15947)

und

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen III: Datensammlung und Forschung 

vorantreiben (Drs. 18/15948)

und

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen IV: Weiterentwicklung der 

landesweiten Koordinierungsstelle gegen sexualisierte und häusliche Gewalt 

(Drs. 18/15949)

und

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Istanbul-Konvention konsequent umsetzen V: Gewaltschutzinfrastruktur in 

Bayern bedarfsgerecht und flächendeckend gewährleisten (Drs. 18/15950)

und

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen VI: Digitale Gewalt bekämpfen 

(Drs. 18/15951)

und

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen VII: Gewaltschutz im Bildungswesen 

stärken (Drs. 18/15952)

und

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Eva 

Lettenbauer u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Istanbul-Konvention konsequent umsetzen VIII: Kulturwandel aktiv vorantreiben 

(Drs. 18/15953)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 

nach der Geschäftsordnung 32 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert 

sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion.

(Unruhe)

– Es ist schön, dass Sie alle zur namentlichen Abstimmung erschienen sind.

(Heiterkeit und Beifall)
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Aber es wäre gut, wenn Sie jetzt den Geräuschpegel etwas senken würden. – Ich er-

teile der Kollegin Eva Lettenbauer von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das 

Wort.

Eva Lettenbauer (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-

legen! 16.000 – so viele Frauen wurden im Jahr 2020 in Bayern Opfer von Gewalt. 

Und zwar von häuslicher Gewalt, von Gewalt im sensibelsten Raum, bei sich zu 

Hause! Das sind nur die gemeldeten Fälle; die Dunkelziffer ist, wie wir alle wissen, 

vermutlich deutlich höher. 55 Mal wurde in Bayern versucht, Frauen zu töten. 24 Mal 

waren die Täter im vergangenen Jahr "erfolgreich". Gewalt gegen Frauen ist kein Ein-

zelfall, kein einziges Mal. Gewalt gegen Frauen ist ein Problem der gesamten Gesell-

schaft hier in Bayern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Genau deshalb sind es nicht Einzelne von uns, die verantwortlich sind, sondern wir 

alle sind verantwortlich, wenn es darum geht, für umfassenden Gewaltschutz zu sor-

gen.

Ganz vorn steht für uns GRÜNE hier die Schutzinfrastruktur. Diese müssen wir in ganz 

Bayern ausbauen, und zwar deutlich. Schauen wir uns doch die Frauenhäuser an, 

liebe Kolleginnen und Kollegen; ich bin mir sicher, viele von Ihnen waren schon vor 

Ort. Die meisten Frauenhäuser in Bayern sind voll besetzt; einige haben ihre Kapazi-

tätsgrenze sogar überschritten. Viele sind jedenfalls an ihren Auslastungsgrenzen an-

gekommen. Der Status quo, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht tragbar. Liebe 

Staatsregierung, hier muss endlich gehandelt werden!

Bereits heute wenden sich Einrichtungen oft an uns – sicherlich auch an Sie – und 

sagen, dass sie regelmäßig Kinder und schutzsuchende Frauen abweisen müssen. 

Das kann und darf es so hier nicht mehr geben.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Auch die Beratungsstellen arbeiten oft über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Genau 

deshalb fordern wir heute noch einmal sehr deutlich den Ausbau von Frauenhausplät-

zen und von Beratungsangeboten.

Liebe Staatsregierung, Sie haben mit Ihrem Schlüssel eine viel zu geringe Anzahl an 

Frauenhausplätzen für Bayern als Ziel gesetzt. Das Krasse ist: Sie erreichen nicht ein-

mal diese von Ihnen benannte Zahl. 150 Frauenhausplätze fehlen hier in Bayern; 

diese müssen sofort geschaffen werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir GRÜNE sind überzeugt: Das Ausbauziel an sich muss deutlich angehoben wer-

den; es ist nämlich zu niedrig angesetzt. Wir brauchen einen Platz pro 10.000 Frauen 

im Alter zwischen 18 und 80 Jahren. Diese Aufstockung darf – das ist ganz klar – nicht 

zulasten der Haushalte der Kommunen gehen. Wir brauchen nämlich endlich eine 

grundsätzliche, langfristige Finanzierung der gesamten Gewaltschutzinfrastruktur hier 

in Bayern. Frauenhäuser sollen allen Frauen, die Schutz brauchen, Schutz geben. 

Dafür müssen wir den Frauenhäusern endlich finanzielle Sicherheit geben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Istanbul-Konvention ist eine richtig große zivilisatorische Errungenschaft. Sie zu 

unterzeichnen war aber nur der erste Schritt; seit zehn Jahren gilt es, sie umzusetzen. 

Das Allerwichtigste an der Istanbul-Konvention ist: Es wird anerkannt, dass ge-

schlechtsspezifische Gewalt ein Problem der gesamten Gesellschaft ist. Deswegen 

brauchen wir einen Plan für die gesamte Gesellschaft. Wir GRÜNE fordern einen Lan-

desaktionsplan zur Verhütung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt. 

Stimmen Sie daher mit uns für eine landesweite Koordinierungsstelle und einen Lan-

desaktionsplan, der jetzt – endlich! – umgesetzt wird. Wir warten schon viel zu lange; 

jetzt müssen wir anpacken.
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Ganz klar ist aber auch, dass über allem ein wichtiger Grundsatz steht, nämlich: Was 

man nicht sehen kann, das kann man auch nicht ändern. – Deshalb fordern wir 

GRÜNE endlich ausreichend Forschung über Gewalt gegen Frauen und ein unabhän-

giges Monitoring der Gewaltschutzmaßnahmen. Der Forschung müssen wir endlich 

auch hier den Stellenwert geben, den sie oft zu Recht schon hat. Auch beim Gewalt-

schutz brauchen wir mehr Mittel für Forschung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben es heute schon gehört: Hass und Hetze werden in unserer Gesellschaft 

immer präsenter. Hass, Hetze und Gewalt gegen Frauen haben sich aber auch digita-

lisiert. Auch bei der Bekämpfung dieser Erscheinungen muss der Staat endlich nach-

ziehen und die Versäumnisse des vergangenen Jahrzehnts abbauen.

Zuallerletzt möchte ich darauf hinweisen, dass wir in der gesamten Gesellschaft daran 

arbeiten müssen, Geschlechterrollen und -stereotype abzubauen. Deshalb brauchen 

wir auch in der Privatwirtschaft und in den Medien Konzepte. Der Fall Reichelt ist 

brandaktuell. Wir müssen den Boden für Gewalt und für Vorurteile austrocknen. Das 

muss gemeinsam angegangen werden. Deshalb setzen wir GRÜNE uns dafür ein, 

hier in Bayern endlich einen Runden Tisch "Gewaltschutz" mit Politik, Medien, Verbän-

den und Wirtschaft zu starten. Gewaltschutz muss endlich den Stellenwert erfahren, 

den er braucht.

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Frau Abgeordnete, denken Sie an das 

Ende Ihrer Redezeit.

Eva Lettenbauer (GRÜNE): Denn klar ist: Die Würde jedes einzelnen Menschen – 

jedes Menschen! – ist unantastbar. Frauenrechte sind auch Menschenrechte. Stim-

men Sie deshalb bitte unserem Antragspaket zu!

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Nächste Rednerin ist die Kollegin Sylvia 

Stierstorfer von der CSU-Fraktion.

Sylvia Stierstorfer (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Die Istanbul-Konvention ist ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen Gewalt an 

Frauen in allen Lebensbereichen. Nicht nur dadurch ist das Thema in den letzten Jah-

ren wieder stärker in den Fokus der Gesellschaft gerückt; das unterstütze ich sehr. Wir 

dürfen nicht wegsehen, sondern müssen handeln. Gewalt gegen Frauen und Mäd-

chen ist keine Randnotiz.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Deshalb ist es wichtig, die Hilfsangebote weiter auszubauen, betroffene Frauen und 

Mädchen noch besser zu unterstützen – und vor allem zu schützen. Hier sind wir be-

reits auf einem guten Weg. Die Anträge der GRÜNEN erwecken den Eindruck, wir hät-

ten das Hilfesystem zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gar nicht im Blick. Das 

kann ich nur zurückweisen.Bayern ist gerade im Bundesländervergleich hervorragend 

aufgestellt und unterstützt die Kommunen vorbildlich. Die Anträge der GRÜNEN kön-

nen letztendlich in drei große Bereiche zusammengefasst werden:

Die Anträge 1, 2 und 4 fordern einen Landesaktionsplan zur Bekämpfung von ge-

schlechtsspezifischer Gewalt und die Einrichtung einer landesweiten Monitoringstelle. 

– Liebe Frau Lettenbauer, dazu kann ich ganz klar sagen, dass die Staatsregierung 

mit dem Drei-Stufen-Plan zum Gewaltschutz und zur Gewaltprävention bereits einen 

umfassenden Aktionsplan erstellt hat. Der Drei-Stufen-Plan beruht auf den Erkenntnis-

sen der "Studie zur Bedarfsermittlung zum Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen 

und ihre Kinder in Bayern". Insofern ist der Drei-Stufen-Plan das Ergebnis einer um-

fassenden Datenerhebung und Sachstandsanalyse. Einen weiteren, zusätzlichen Lan-

desaktionsplan brauchen wir daher nicht.

Um den Drei-Stufen-Plan ressortübergreifend weiterzuentwickeln, wurde bereits 2019 

eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet. Im Februar 2021 kam eine Landes-
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koordinationsstelle im Sozialministerium dazu, um eine bessere Vernetzung zu ge-

währleisten. Sie begleitet den Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den 

verschiedenen Behörden. Dazu gehören auch die Fachkompetenz der Praxis und der 

Blick in die Wissenschaft.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wichtiger Kooperationspartner der neu eingerich-

teten Landeskoordinationsstelle ist die bereits bestehende landesweite Koordinie-

rungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt an Frauen. Zum Thema Monito-

ring entwickelt das Deutsche Institut für Menschenrechte im Auftrag des Bundes 

derzeit ein Konzept für eine bundesweite, unabhängige Berichterstattungs- bzw. Moni-

toringstelle, sodass die Schaffung von Doppelstrukturen auf Landesebene momentan 

nicht zielführend wäre.

Der Antrag Nummer 3 beschäftigt sich mit den Themen Datensammlung und For-

schung. Statistische Daten über häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen können 

der Polizeilichen Kriminalstatistik entnommen werden. Ergänzend gibt es dazu weitere 

Daten auf der Website www.bayern-gegen-gewalt.de, die allgemein zugänglich sind.

Außerdem erfolgt in Bereichen mit einem großen Dunkelfeld auch eine wissenschaftli-

che Begleitung von Projekten. Dies ist zum Beispiel beim Thema weibliche Genitalver-

stümmelung der Fall, ein Thema, das mich persönlich sehr stark bewegt. Hier ist die 

wissenschaftliche Begleitung enorm wichtig, um noch stärker aufklären zu können. Die 

Staatsregierung steht in engem Austausch mit der freien Wohlfahrtspflege in Bayern, 

dem Teilbereich Frauen der landesweiten Koordinierungsstelle und den kommunalen 

Spitzenverbänden. – Das heißt, über die aktuellen Entwicklungen kann sehr schnell 

und zielgerichtet informiert und darauf reagiert werden.

Die Anträge 5 und 6 beziehen sich auf die finanzielle Ausstattung und den Ausbau der 

Hilfesysteme. Die Bereitstellung von Hilfsangeboten für von Gewalt bedrohte oder be-

troffene Frauen ist in erster Linie auch Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte 

im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. – Wir haben reagiert, gerade bei den 
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Frauenhäusern, Fachberatungsstellen und Notrufen, auch was die Beteiligung an den 

Personalkosten betrifft. Im Doppelhaushalt 2019/2020 – und dafür sage ich allen Kol-

leginnen und Kollegen vielen herzlichen Dank – wurden die Mittel hierfür erheblich 

aufgestockt. Es konnten neue Personalstellen für die Betreuung und Beratung von ge-

waltbetroffenen Frauen geschaffen werden, um besser auf die Bedürfnisse einzuge-

hen. Die staatliche Förderung ist auch noch mal für den Ausbau neuer und bedarfsge-

rechter Plätze aufgestockt worden. Insbesondere wurden auch Mittel für Frauen mit 

Mobilitätseinschränkung bereitgestellt, um die Anpassung bedarfsgerecht erfolgen zu 

lassen. Zudem wurden die Mittel für die Sprachvermittlung von 220.000 Euro auf 

340.000 Euro aufgestockt. Die Förderung wurde auch auf die Gebärdensprachdolmet-

scher ausgeweitet.

Sie sehen, dass von der Staatsregierung und hier in den letzten Jahren, vor allem im 

letzten Doppelhaushalt, große Anstrengungen unternommen worden sind. Aber letzt-

endlich hängt der weitere Ausbau der Frauenhäuser natürlich auch von der Bereit-

schaft der Kommunen und der Träger ab. Insgesamt wurden nochmals 900.000 Euro 

für die digitale Ausstattung zur Verfügung gestellt.

Selbstverständlich ist es wichtig, hinzusehen, Frau Kollegin, und auf Themen wie Ge-

walt zu reagieren. Die aktuell laufende Sensibilisierungskampagne "Sweet Home" des 

Sozialministeriums hat genau diesen Zweck, auf verschiedene Formen von Gewalt 

hinzuweisen. Unter dem Portal www.bayern-gegen-gewalt.de, das ich vorher schon er-

wähnt habe, finden gewaltbetroffene Menschen, Fachkräfte und Interessierte viele hilf-

reiche und nützliche Beratungs- und Hilfeangebote.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist unser gemeinsames Anliegen, bei die-

sem sehr wichtigen Thema am Ball zu bleiben. Dennoch ist festzustellen, dass Bayern 

seine Hausaufgaben in diesem Bereich gemacht hat. Deshalb sind die Anträge abzu-

lehnen, denn die Staatsregierung verhält sich bereits vorbildlich, wenn es um den Aus-

bau und die Finanzierung des Hilfesystems für von häuslicher oder sexualisierter Ge-

walt betroffene Frauen und ihre Kinder geht.
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(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Danke schön. – Die nächste Rednerin ist 

die Abgeordnete Katrin Ebner-Steiner von der Fraktion der AfD.

(Beifall bei der AfD)

Katrin Ebner-Steiner (AfD): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Dieser Wust an Anträgen, den uns die GRÜNEN heute präsentieren, zeigt einmal 

mehr: Sie haben nichts verstanden, und sie werden auch nichts verstehen.

Worum geht es eigentlich in der Istanbul-Konvention? – Der völkerrechtliche Vertrag 

soll verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt schaf-

fen. Er soll Gewalt verhüten und konsequent bekämpfen. Diese Absichten sind an sich 

begrüßenswert. Wir teilen sie ausdrücklich. Die Heuchelei in Ihren Anträgen heute tei-

len wir nicht. Ihre Anträge haben dabei eines gemeinsam: Ihnen geht es nicht um die 

Probleme, die Sie zum Teil durchaus richtig sehen, und Ihnen geht es erst recht schon 

längst nicht um die Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Die Istanbul-Konvention, 

aus der interessanterweise die Türkei wieder ausgetreten ist, setzt Maßstäbe, mit 

denen doch die von Ihnen propagierte Zuwanderung aus muslimischen Gesellschaf-

ten so ihre Probleme hat.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wollen Sie den Bürgerinnen und Bürgern erklä-

ren, dass sich in den letzten Jahrzehnten der Herrschaft der Altparteien Parallelgesell-

schaften und Paralleljustiz herausgebildet haben? Das ist nämlich die größte Bedro-

hung für die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen, die Sie mit Ihren Anträgen 

eigentlich schützen wollen.

Dabei berichten Lehrer von Schülerinnen, die von ihren Eltern nach Anatolien in die 

Zwangsheirat verschickt werden. Frauenrechtlerinnen beschreiben die barbarische 

Folter von Genitalverstümmelung auch bei uns hier in Bayern. All diese Menschen 

haben Sie im Stich gelassen. Da schauen Sie am liebsten bis heute gar nicht erst hin. 
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Stattdessen führen Sie die Bürger mit Ihren heutigen Anträgen mit Scheinlösungen 

aufs Glatteis. Sie behandeln Probleme, die Sie im Zuge der Massenmigration erst 

selbst verursacht haben. Dabei preisen Sie bis in die anstehenden Koalitionsverhand-

lungen in Berlin die kulturelle Bereicherung an und blenden natürlich die traurigen Re-

alitäten weiter aus.

Heute stellen Sie Anträge, in denen – man glaubt es kaum – vom kulturellen Hinter-

grund nicht die Rede ist. Stattdessen aber spulen Sie Ihre gleiche Leier ab: Rassis-

mus und Fremdenfeindlichkeit. Das sind doch Titel, die Sie genau denen an den Kopf 

werfen, die diese Missstände konsequent beim Namen nennen.

(Beifall bei der AfD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt eine alte Weisheit: Nur wer Ursachen 

kennt und analysiert, kann wirklich helfen. Da finden wir so einiges in den offiziellen 

Datenbeständen: Ausweislich der Statistik "Frauenhäuser und ihre Bewohner*innen" 

der Koordinationsstelle der Frauenhäuser haben wir in den rund 200 deutschen Frau-

enhäusern etwas mehr als 50 % Bewohnerinnen ohne deutsche Staatsbürgerschaft 

oder Bürgerschaft der Europäischen Union. Diese Statistik nennt als häufigste Her-

kunftsländer Syrien, Türkei, Afghanistan, Irak und Marokko.Angesichts dieser Zahlen 

klingen Ihre Anträge in unseren Ohren wie Hohn, wenn Sie etwa einen rassismusbe-

wussten Ansatz fordern.

Eines steht fest: Wir müssen jede Gewalttat ahnden. Wir müssen den Frauen helfen, 

die Hilfe brauchen, selbstverständlich. Wir müssen aber vor allem die Ursachen be-

kämpfen, und wir dürfen nicht weiter wegschauen. Eine islamistische Kultur ist die 

größte Gefahr für uns Frauen und für unsere Selbstbestimmung, ja, auch für unsere 

Freiheit und Demokratie. Solange Sie diese Probleme nicht wirklich angehen, lehnen 

wir Ihre Anträge ab.

Noch eine Bitte. Das Pult klebt dermaßen, das hat mich ganz durcheinandergebracht. 

Es ist wirklich eklig, hier zu sprechen.
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(Zurufe: Oh, ah!)

Der ganze Tisch klebt.

(Beifall bei der AfD)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Nächster Redner ist der 

Abgeordnete Tobias Gotthardt für die FREIEN WÄHLER. Herr Kollege, Sie haben das 

Wort.

Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegin-

nen und Kollegen, ich finde nicht, dass der Tisch klebt. Ich sage allen Dank, die den 

Tisch ständig reinigen und hier für Sauberkeit sorgen. Danke schön.

(Beifall)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, heute diskutieren wir über die Istanbul-Konventi-

on, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Das ist eine sehr, sehr wichtige, eine zentrale 

Vereinbarung, zu der sich Bayern ohne Wenn und Aber bekennt. Wir bekennen uns 

dazu. Wir kämpfen gegen jede Form von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Ge-

walt.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege, ich darf Sie kurz unterbrechen. 

– Frau Ebner-Steiner, alle anderen Kollegen kommen gut damit zurecht. Ich möchte 

Sie bitten, hier nicht zu stören, indem Sie lautstark mit den Mitarbeitern sprechen.

(Beifall)

Tobias Gotthardt (FREIE WÄHLER): Also noch einmal, ganz kurz: Bayern bekennt 

sich ohne Wenn und Aber zu dieser Istanbul-Konvention und ihren Zielen. Bayern tut 

alles, um die Frauen in Bayern gegen jede Form von Gewalt und häuslicher Gewalt zu 

schützen.
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Es freut uns deshalb, dass inzwischen 45 Staaten die Konvention unterschrieben 

haben. 34 haben sie ratifiziert. Deutschland hat sie 2017 ratifiziert. Ich bedaure es, 

dass es immer noch Staaten gibt, die sie nicht ratifiziert haben wie beispielsweise 

Tschechien, Slowakei, Ungarn oder auch Polen. Polen ist wie die Türkei aus der Kon-

vention ausgetreten; das ist sehr bedauerlich. Wir bekennen uns weiter zu der Kon-

vention.

Ich möchte auf die Anträge der GRÜNEN eingehen. Ich möchte Ihnen eines sagen – 

das hat Frau Kollegin Stierstorfer schon ausgeführt: Wir leisten in Bayern bereits um-

fassend alles, was Sie in Ihren Anträgen fordern. Wir nehmen den Auftrag sehr ernst. 

In meiner Zeit in Brüssel habe ich mich intensiv mit den 85 Artikeln der Konvention be-

schäftigen dürfen. Deshalb ganz kurz ein paar Punkte, die Sie ansprechen, wie zum 

Beispiel die ineinandergreifenden Maßnahmen, die in Kapitel II gefordert werden. Wir 

haben diesen Drei-Stufen-Plan in Bayern. Da brauchen wir keinen zweiten Plan. Der 

Drei-Stufen-Plan greift, er wird angewandt. Auch innerhalb Deutschlands haben wir 

bei der Umsetzung eine Spitzenposition.

Stichwort Koordinierungsstelle, das ist Artikel 10 in Kapitel II der Konvention. Auch da 

haben wir bereits eine Stelle, die arbeitet und die Vernetzung der beteiligten Institutio-

nen, die Beratung und die Prävention vorantreibt ebenso wie den konsequenten Aus-

bau des wertvollen Hilfesystems.

Artikel 11, Stichwort Datensammlung und Forschung. Auch das wird in Ihren Anträgen 

erwähnt. Auch da haben wir bereits viel getan. Da warten wir aber auf die Einrichtung 

einer zentralen Monitoringstelle auf Bundesebene. Ich bin überzeugt, es macht Sinn, 

die Auswertung auf Bundesebene gemeinsam zu machen und auf den Bund zu war-

ten.

Zu Kapitel III – Prävention –, Artikel 14: Bildung: Bereits jetzt ist in den Lehrplänen das 

Thema umfassend enthalten. Es wird an den Schulen behandelt. Bereits die Kinder 

werden dafür sensibilisiert. Was Kapitel IV – Schutz und Unterstützung – betrifft, 
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haben wir die Frauenhäuser, die stark vom Freistaat unterstützt werden. Die Verant-

wortung für die Frauenhäuser liegt bei den Landkreisen und den kreisfreien Städten. 

Der Freistaat unterstützt aber schon jetzt jeden Zubau eines Platzes mit 50.000 Euro. 

Wir sind da mit den Trägern, mit den Kommunen auf einem guten Weg, um das Ange-

bot weiter auszubauen.

Kurzum: Bayern bekennt sich zu den Zielen der Istanbul-Konvention. Wir tun alles, 

damit Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bei uns in Bayern keinen Platz 

haben. Wir sind da auf einem sehr guten Weg. Die Anträge der GRÜNEN sind abzu-

lehnen, weil wir sie bereits in umfassender Form erfüllen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Nächste Red-

nerin ist Frau Abgeordnete Dr. Simone Strohmayr für die SPD-Fraktion. Frau Kollegin, 

Sie haben das Wort.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Fast jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder 

ihrem Ex-Partner getötet. Alle 45 Minuten wird eine Frau Opfer von vollendeter oder 

versuchter gefährlicher Körperverletzung durch Partnerschaftsgewalt. Frauen sind 

zudem besonders von digitaler Gewalt betroffen, von Hasskommentaren im Netz, von 

Cyberstalking oder heimlichen Aufnahmen, die dann online verbreitet werden. Zudem 

hat die Gewalt in Corona-Zeiten zugenommen, vor allem die häusliche Gewalt. Sie 

fand oft hinter verschlossenen Türen statt. Leider haben wir keine aktuellen Zahlen.

Mit dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention, die wir im Jahr 2017 ratifiziert haben, 

gilt die Istanbul-Konvention auf allen staatlichen Ebenen, im Bund genauso wie hier in 

Bayern. Ja, Bayern bekennt sich zur Istanbul-Konvention. Aber was bedeutet das, 

liebe Kolleginnen und Kollegen? – Das bedeutet, dass wir in Bayern ausreichende, 

bedarfsgerechte, wohnortnahe, allgemein zugängliche und angemessen finanzierte In-

frastruktur brauchen.
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(Beifall bei der SPD)

Was heißt das? – Das heißt, wir brauchen ausreichend Notrufe und ausreichend Frau-

enhausplätze. Davon sind wir hier in Bayern aber leider noch weit entfernt. Wir haben 

immer noch nicht genug Frauenhausplätze, und es gibt immer noch nicht genug Per-

sonal bei den Notrufen und in den Frauenhäusern. Zwar wurde die Personalsituation, 

das ist richtig, in den vergangenen Jahren etwas verbessert. Das Personal ist aber 

immer noch nicht ausreichend. Vor Corona musste in den Frauenhäusern jede zweite 

Frau abgewiesen werden. Es braucht also viel mehr Mittel, es braucht viel mehr Per-

sonal, damit wir unsere Frauen, die von Gewalt betroffen sind, tatsächlich angemes-

sen unterstützen können.

(Beifall bei der SPD)

Das bayerische Sozialministerium hat bereits im Jahr 2016 ein Gutachten in Auftrag 

gegeben. Der damals geforderte Aufbau von 30 % mehr Personal und 35 % mehr 

Frauenhausplätzen ist bis heute nicht geschehen. Von den 150 Plätzen sind gerade 

einmal 15 entstanden. Das ist nicht ausreichend, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Wir, die SPD-Fraktion, setzen uns seit Jahren für einen Rechtsanspruch ein, der Frau-

en helfen soll, in akuten Gewaltsituationen tatsächlich Hilfe zu bekommen. Das gilt 

nicht nur für die betroffenen Frauen, sondern auch für deren Kinder. Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wir haben noch große Defizite, und ich kann Sie nur aufrufen: Besuchen 

Sie die Frauenhäuser bei Ihnen vor Ort. Wir haben noch große Defizite für Frauen mit 

Behinderung. Sie finden oft keinen Platz. Auch Frauen mit psychischen Erkrankungen 

finden oft keinen Platz. Auch Geflüchtete oder Frauen mit Migrationshintergrund 

haben es sehr schwer. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Sie nur dazu 

auffordern. Ich bin seit fast zwanzig Jahren hier in diesem Haus. Ich kenne kaum ein 

Thema, bei dem es so langsam vorangeht. Lassen Sie uns gemeinsam mehr bewe-

gen! Wir werden den Anträgen zustimmen.
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(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Kollegin. – Nächste Red-

nerin ist die Abgeordnete Julika Sandt für die FDP-Fraktion. Frau Kollegin, Sie haben 

das Wort.

Julika Sandt (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Der 

Schutz von Frauen und Mädchen vor häuslicher und sexueller Gewalt, wie er in der 

Istanbul-Konvention festgeschrieben ist, ist leider noch nicht selbstverständlich. Das 

namensgebende Land, die Türkei, hat gerade mit einer haarsträubenden Begründung 

angekündigt auszusteigen. Angeblich würde dadurch Homosexualität normalisiert. Ich 

fand interessant, dass die AfD die Begründung der Türkei interessant fand und gesagt 

hat, sich dem möglicherweise anzuschließen; ich habe das nicht ganz verstanden. 

Insgesamt kann ich nur Folgendes sagen: Wenn etwas in dieser Debatte Heuchelei 

ist, dann ist es das Vorbringen der AfD, die immer dann ihr Herz für Frauen entdeckt, 

wenn es darum geht, gegen Muslime zu hetzen. Das ist die schlimmste Heuchelei in 

diesem Haus.

(Beifall)

Umso wichtiger finde ich, dass wir über die Umsetzung der Istanbul-Konvention in 

Bayern sprechen und das klare Signal setzen, vollumfänglich hinter der Istanbul-Kon-

vention zu stehen. Wir unterstützen das vorliegende Gesetzespaket, und das Thema 

soll auch weit oben auf unserer Agenda stehen. Deswegen bringen wir auch gemein-

sam mit Ihnen den Antrag ein, eine Anhörung zu diesem Thema im Bayerischen Land-

tag durchzuführen; denn 16.000 Fälle sind 16.000 Fälle zu viel.

Gerade bei den Interventionsstellen steigt die Zahl der Fälle. Wenn man berücksich-

tigt, dass nicht einmal ein Drittel der bayerischen Landkreise eine solche Interventi-

onsstelle hat, dann ist das doch erschreckend. – Liebe Kollegin Stierstorfer, auch beim 

Ausbau der Frauenhäuser hängt die Staatsregierung einfach stark hinterher. Ich habe 

nachgehakt, wie der Aufbau denn vorangehe, und musste feststellen, dass das Ziel 
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der Istanbul-Konvention demnach erst im Jahr 2054 erreicht sein wird. Das ist doch 

viel zu langsam. Da müssen wir doch beschleunigen, schneller werden und ein deut-

licheres Tempo an den Tag legen, statt irgendwelche Arbeitsrunden ins Leben zu 

rufen.

Es braucht auch klarere Regeln, wer ins Frauenhaus aufgenommen wird. Was ist zum 

Beispiel mit der Grenze zwischen häuslicher Gewalt, Stalking etc.? Eine Frau, die von 

sexueller Gewalt bedroht ist, braucht einen Schutzraum. Es muss auch barrierefreie 

Plätze geben. Es muss auch Plätze für Frauen geben, die über zwölf Jahre alte Söhne 

mitbringen, damit das nicht dazu führt, dass sie überhaupt nicht ins Frauenhaus 

gehen. All das muss einfach berücksichtigt werden. Es braucht auch Standards für 

Frauenhäuser; es sollte überall WLAN geben, damit die Frauen wieder in ihren Beruf 

zurückkehren können und es schaffen, irgendwann eine eigene Wohnung zu finden. 

All das braucht es.

Das zurzeit anlaufende Second-stage-Projekt, das Frauen befähigen soll, auch wirk-

lich eine Wohnung zu finden, muss flächendeckend ausgebaut werden, damit die 

Frauen auch wirklich wieder in den Alltag zurückkehren können. Sie sehen: Wir setzen 

vielleicht etwas andere Akzente als die GRÜNEN, aber das Antragspaket, das Anlie-

gen, unterstützen wir aus vollem Herzen. Lassen Sie uns hier gemeinsam zum Schutz 

von Frauen vor häuslicher und sexueller Gewalt alle Hebel in Bewegung setzen! Wir 

unterstützen dieses Antragspaket.

(Beifall bei der FDP)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Kollegin. – Für die Staats-

regierung spricht nun noch die Frau Staatsministerin Carolina Trautner. Frau Staatsmi-

nisterin, Sie haben das Wort.

Staatsministerin Carolina Trautner (Familie, Arbeit und Soziales): Sehr geehrter 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon unglaublich viel gesagt 

worden, und bei den Wortmeldungen sind alle Dinge genannt worden, die wir in Bay-
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ern schon auf den Weg gebracht haben. Wir sind uns darüber einig, dass Schutz vor 

Gewalt und Unterstützung bei jeglicher Form von Gewalt unendlich wichtig ist. Deswe-

gen setze ich mich auch persönlich als Frauenbeauftragte selbstverständlich ganz im-

mens und intensiv für den Schutz der Frauen und Mädchen ein.

(Unruhe)

Natürlich ist die Istanbul-Konvention ein wichtiger Gradmesser; wir sind dabei. Wir fas-

sen das sogar noch weiter, indem wir über die Istanbul-Konvention hinausgehen und 

beispielsweise auch die Gewalt an Männern einschließen. Vergessen wir auch das 

nicht; das ist ein großes Tabuthema. Fast jedes fünfte Opfer von häuslicher Gewalt ist 

männlich. Auch das gehört in diesem Kontext einmal erwähnt.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Natürlich haben wir uns während Corona darüber Sorgen gemacht, was passiert ist. 

Wir haben in dieser Zeit sechs Blitzumfragen bei den Frauenhäusern und den Frauen-

beratungsstellen gemacht, um zu eruieren, wo Bedarf gewesen ist und ob Frauen von 

den Frauenhäusern häufig abgewiesen werden mussten. Es gibt aber tatsächlich ein 

sehr heterogenes Bild. Während der Lockdowns ist die Nachfrage zurückgegangen.

(Unruhe)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich darf Sie um etwas mehr Ruhe bitten.

Staatsministerin Carolina Trautner (Familie, Arbeit und Soziales): Das heißt nicht, 

dass keine Gewalt stattgefunden hat, aber wir haben ganz genau hingeschaut und 

ständig nachgefragt. Die Beratungsnachfrage hat essenziell zugenommen. Es sind in-

tensivere Beratungen gewünscht worden; auch da haben wir versucht, noch einmal in-

tensiv zu unterstützen. Beispielsweise haben wir im Jahr 2020 noch einmal 

900.000 Euro pauschal zur Verfügung gestellt, um die digitalen Beratungsstrukturen 

zu stärken. Auch das gehört in diesem Zusammenhang noch gesagt.
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Wir haben natürlich auch Frauen mit Behinderungen oder mit älteren Söhnen im Blick. 

Das gehört zur dritten Stufe unseres Drei-Stufen-Plans dazu; auch das haben wir also 

im Blick. Alle anderen Dinge wurden schon genannt; ich möchte sie nicht wiederholen. 

Ich bin eigentlich nur nach vorne gegangen und habe nur noch einmal gesprochen, 

um deutlich zu machen, dass es der Bayerischen Staatsregierung ein unglaublich 

wichtiges Anliegen ist. Wir setzen wirklich alles daran, hier weiterzumachen. Gerade 

die jetzt laufende Kampagne "Sweet Home" macht noch einmal mit ihren Plakaten und 

Motiven deutlich, dass Gewalt zu Hause ein großes Thema ist. Es sensibilisiert noch 

einmal die Öffentlichkeit in einer beeindruckenden Weise, wie ich finde. Wir haben mit 

unserem Portal "bayern-gegen-gewalt.de" den Anspruch, alle Menschen zu erreichen, 

die von Gewalt betroffen sind: Frauen wie Männer und auch Kinder und Jugendliche. 

Natürlich bietet das Portal auch Unterstützung für diejenigen, die meinen, in der Nach-

barschaft etwas bemerkt zu haben,

(Zuruf)

und sich unsicher sind, wohin sie sich wenden und wie sie mit einer solchen Situation 

umgehen sollen. Auch hier wird Unterstützung angeboten.

Gerade ist in der Pinakothek der Moderne der diesjährige "Denkraum Deutschland" zu 

Ende gegangen. Ich hoffe, Sie waren alle dort; es war nämlich beeindruckend. Das 

Projekt "WOMEN IN THE DARK", das Frauen in aller Welt ermutigt, ihre Gewalterfah-

rungen sichtbar zu machen, war hier ganz großartig dargestellt. Dabei haben wir noch 

einmal ganz deutlich gemacht, dass wir hier zusammenhalten müssen und es hier 

vielleicht auch in einem ungewöhnlichen Ambiente wichtig ist,

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

noch einmal darzustellen, dass jede Einzelne ihre ganz eigene Geschichte hat und 

jede einzelne Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Wir müssen dieses Thema 

alle zusammen fraktionsübergreifend sehr ernst nehmen und weiterhin alles daranset-

zen, dass Gewalt keine Chance hat.
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(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Staatsministerin, bleiben Sie bitte am 

Rednerpult. – Es liegen drei Meldungen zu Zwischenbemerkungen vor. Zur Ersten er-

teile ich dem Abgeordneten Johannes Becher für die Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN das Wort. Bitte.

Johannes Becher (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Staatsministerin, in der vorherigen 

Debatte sind schon die Kommunen angesprochen worden. Ich möchte das Second-

stage-Projekt ansprechen. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, das dazu führt, dass 

die Verweildauer in den Frauenhäusern reduziert wird, wodurch wir quasi mehr Plätze 

haben. Im Landkreis Freising wären wir gerne unserer Verantwortung gerecht gewor-

den, zum 1. Januar 2022 mehrere Second-stage-Plätze einzuführen. Leider gibt es 

derzeit keine Regelfinanzierung. Das sehr gut laufende Second-stage-Modellprojekt 

ist jetzt noch einmal bis Ende 2022 verlängert worden. Dabei hatte ich als Kreisrat 

schon im Juli 2021 den Entwurf der Förderrichtlinie mit voraussichtlichen Personalkos-

ten usw. in der Beschlussvorlage. Mir ist aber nicht begreiflich, warum diese Förder-

richtlinie zum 1. Januar 2022 jetzt nicht in Kraft tritt und somit alle Landkreise, die über 

die Modellprojekte hinaus neue Angebote schaffen wollen, nicht in den Genuss dieser 

Förderung kommen. Ich hätte gerne eine Erklärung dafür, warum das ganz offenbar 

verschoben wurde.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Staatsministerin Carolina Trautner (Familie, Arbeit und Soziales): Sehr geehrter 

Herr Kollege Becher, Second stage ist wichtig. Das haben Sie völlig zu Recht ange-

sprochen. Das ist eine Chance für Frauen, die die akute Phase überwunden haben, 

wo der Beratungsbedarf etwas abnimmt, die aber trotzdem begleitet werden müssen, 

gerade bei dem Thema, eine passende Wohnung zu finden. Deswegen unterstützen 

wir Second stage. Wir haben das Modellprojekt um ein Jahr verlängert, um noch wei-

tere belastbare Erkenntnisse zu gewinnen, da dies während Corona nicht so möglich 
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war, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber glauben Sie mir: Die Erfahrungen, die wir 

bis jetzt gemacht haben, sind sehr positiv. Wir haben das Projekt zwar verlängert; aber 

dann werden wir weitaus mehr Rückmeldungen haben, die es uns noch leichter ma-

chen, dieses Projekt in einer Regelförderung umzusetzen. Das ist mir ein großes An-

liegen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Unruhe)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön. – Ich darf Sie erneut bitten, aus 

Respekt vor den jeweiligen Rednerinnen und Rednern etwas mehr Ruhe im Haus zu 

halten. – Für die nächste Zwischenbemerkung erteile ich dem Abgeordneten Ralf 

Stadler für die AfD-Fraktion das Wort.

Ralf Stadler (AfD): Frau Ministerin Trautner, wenn man schon von sexualisierter und 

häuslicher Gewalt spricht, dann muss man auch die Problematik ansprechen, dass wir 

seit 2015 pro Jahr circa 4.400 Sexualdelikte von Zuwanderern haben. Das muss man 

auch mal auf den Punkt bringen.

(Unruhe)

Oder ist das, weil das nur die AfD bringt, auch Hass und Hetze gegen Ausländer?

(Zuruf)

Staatsministerin Carolina Trautner (Familie, Arbeit und Soziales): Gewalt kennt kein 

Geschlecht, kennt keine Nationalität und kennt kein Alter.

(Beifall)

Gewalt ist verabscheuungswürdig. Ich mache da keine Unterschiede.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Zuruf)
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Dritter Vizepräsident Alexander Hold: – Jetzt sind Sie nicht mehr dran, Herr Kollege! 

– Es liegt eine Meldung zu einer weiteren Zwischenbemerkung vor. Dafür erteile ich 

der Abgeordneten Doris Rauscher für die SPD-Fraktion das Wort. Bitte schön.

Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident, auch für Ihren mittlerweile wohl 

schon dritten Hinweis, dass der Geräuschpegel hier im Saal gerade zu diesem durch-

aus sehr sensiblen Thema gerade besonders hoch ist.

Frau Ministerin, ich hätte eine ganz schlichte und kurze Frage: Sind Sie denn zufrie-

den mit dem Punkt, an dem wir stehen? Was sagen Sie denn dazu, dass 150 Frauen-

hausplätze ausgebaut werden sollten und wir momentan lediglich 15 weitere haben? 

Das würde mich interessieren. Dieses Thema wird immer mit einer großen Rechtferti-

gung verbunden dargelegt. Deswegen meine Frage: Sind Sie denn mit dem gegen-

wärtigen Stand zufrieden?

Staatsministerin Carolina Trautner (Familie, Arbeit und Soziales): Frau Rauscher, 

ich glaube nicht, dass Sie mir diese Frage ernsthaft stellen. Man kann nicht zufrieden 

sein, solange es noch einen einzigen Fall von Gewalt gibt.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Deswegen würde ich mich nie hier hinstellen und sagen: Ich bin zufrieden. – Das kann 

man nicht sein. Deswegen arbeiten wir als Staatsregierung intensivst an einer Lösung 

für alle möglichen Fälle für alle betroffenen Frauen, für alle betroffenen Mädchen. Des-

wegen sind wir hier dabei und greifen auch andere Dinge auf wie jetzt gerade FGM 

oder LSBTIQ, wo wir unterwegs sind. Wir bauen auf allen Seiten die Angebote aus 

und helfen den Kommunen, deren Aufgabe es schließlich ist; aber wir lassen sie nicht 

im Regen stehen. Kein Mensch ist zufrieden, solange es noch einen einzigen Fall von 

Gewalt gibt.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. – 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist hiermit geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Anträge wieder getrennt. Der jeweils 

federführende Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie empfiehlt alle 

acht Anträge zur Ablehnung. Zum Tagesordnungspunkt 19 – das ist Drucksa-

che 18/15950 – ist namentliche Abstimmung beantragt. Wir machen das am Ende und 

kommen zunächst zu den Anträgen, die in offener Abstimmung abzustimmen sind.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 18/15946 betreffend 

"Istanbul-Konvention konsequent umsetzen I: Bayerisches Gewaltschutzkonzept eva-

luieren und Landesaktionsplan einsetzen" zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD 

und der FDP. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄH-

LER und der AfD sowie die Abgeordneten Plenk (fraktionslos) und Swoboda (frakti-

onslos) (Anm.: und der fraktionslose Abgeordnete Alfred Sauter). Dann ist dieser An-

trag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 18/15947 betreffend 

"Istanbul-Konvention konsequent umsetzen II: Landesmonitoringstelle zur Beobach-

tung und Bewertung zur Umsetzung der Istanbul-Konvention" zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und der FDP. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

FREIEN WÄHLER und der AfD sowie die Abgeordneten Plenk (fraktionslos) und Swo-

boda (fraktionslos) (Anm.: und der fraktionslose Abgeordnete Alfred Sauter). Damit ist 

auch dieser Antrag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 18/15948 betreffend 

"Istanbul-Konvention konsequent umsetzen III: Datensammlung und Forschung voran-

treiben" zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktio-

nen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Die 

Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der CSU und der AfD sowie die Abgeordneten 
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Plenk (fraktionslos) und Swoboda (fraktionslos) (Anm.: und der fraktionslose Abgeord-

nete Alfred Sauter). Dann ist auch dieser Antrag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 18/15949 betreffend 

"Istanbul-Konvention konsequent umsetzen IV: Weiterentwicklung der landesweiten 

Koordinierungsstelle gegen sexualisierte und häusliche Gewalt" zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der 

CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD sowie die fraktionslosen Abgeordneten Swo-

boda und Plenk (Anm.: und der fraktionslose Abgeordnete Alfred Sauter). Dann ist 

auch dieser Antrag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 18/15951 betreffend 

"Istanbul-Konvention konsequent umsetzen VI: Digitale Gewalt bekämpfen" zustim-

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Die Fraktionen der 

CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD sowie die fraktionslosen Abgeordneten Swo-

boda und Plenk (Anm.: und der fraktionslose Abgeordnete Alfred Sauter). Dann ist 

auch dieser Antrag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 18/15952 betreffend 

"Istanbul-Konvention konsequent umsetzen VII: Gewaltschutz im Bildungswesen stär-

ken" zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Die Frak-

tionen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD sowie die Abgeordneten Plenk 

(fraktionslos) und Swoboda (fraktionslos) (Anm.: und der fraktionslose Abgeordnete 

Alfred Sauter). Dann ist auch dieser Antrag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 18/15953 betreffend 

"Istanbul-Konvention konsequent umsetzen VIII: Kulturwandel aktiv vorantreiben" zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Die Fraktionen 

der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD sowie die fraktionslosen Abgeordneten 

Swoboda und Plenk (Anm.: und der fraktionslose Abgeordnete Alfred Sauter). Dann 

ist auch dieser Antrag abgelehnt.

Dann kommen wir zur namentlichen Abstimmung. Es geht hier um den Antrag auf 

Drucksache 18/15950 betreffend "Istanbul-Konvention konsequent umsetzen V: Ge-

waltschutzinfrastruktur in Bayern bedarfsgerecht und flächendeckend gewährleisten". 

Wir kommen zur Abstimmung. Die erfolgt mit Ihren Abstimmungsgeräten. Die Abstim-

mungszeit beträgt drei Minuten. Die Abstimmung ist jetzt eröffnet. Sollte jemand tech-

nische Probleme haben, dann möge er bitte nach vorne kommen, sage ich gleich mal 

vorab.

Es hat sich bei den vorherigen Abstimmungen zeitweise gezeigt, dass es weiter hinten 

schlechter funktioniert als weiter vorne. Es kann also durchaus reichen, nur ein Stück 

nach vorne zu kommen, ohne die Mitarbeiterin zu bedrängen.

(Namentliche Abstimmung von 18:57 bis 19:00 Uhr)

Ich nutze die Abstimmungszeit, um die Ergebnisse der namentlichen Abstimmung zum 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Förderung von Kinder-

wunschbehandlungen auch für Regenbogenfamilien", Drucksache 18/15937, bekannt 

zu geben: Mit Ja haben 54 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 85 Abgeordnete 

gestimmt. Stimmenthaltungen: zwei. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Die Abstimmungszeit von drei Minuten ist abgelaufen. Die Abstimmung ist damit been-

det. Das Ergebnis wird später bekannt gegeben.

Ich stelle fest, dass bei den offenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 15, 

16, 17, 18, 20, 21 und 22 der fraktionslose Abgeordnete Sauter jeweils anwesend war 

und mit Nein gestimmt hat.
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(...)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich nutze die Gelegenheit, das Ergebnis der 

namentlichen Abstimmung bekannt zu geben. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIEGRÜNEN betreffend "Istanbul-Konvention konsequent umsetzen V: Gewaltschut-

zinfrastruktur in Bayern bedarfsgerecht und flächendeckend gewährleisten" auf Druck-

sache 18/15950 haben 57 Abgeordnete mit Ja gestimmt. Mit Nein haben 95 Abgeord-

nete gestimmt. Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)
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